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dieſe bekanntlich nicht den Beſtimmungen des bi ondern des
kirchlichen Geſetzes unterliegen und Omi auch die Inteſtaterben V
fOrOo (onsceientiae verpflichten, vorausgeſetzt, daß man auch beſtimmt
weiß, beſagte Legate ſtammen zweifellos vom Erblaſſer her Ob jedoch
auch die profanen Legate mn einem vor dem Geſetze ungiltigen
Teſtamente für obige Erben Im Gewiſſen verpflichtend bleiben, iſt
von den Moraliſten bisher noch nicht entſchieden. Noldin ſagt
diesbezüglich: „Legatum profanum E6 quorundam sententia
quitur naturam et (Conditiones testamenti; 81 6180 te
0b defectum alicuius solemnitatis irritum est, tiam egatum
irritum est; aliorum VSIO sententia aequiparatur legato P1O;
legatum pium In (Conseientia Semper bligat, modo de yvOoluntate
égantis Certo (COonstét.“ (Summa 60 IOT II 547.) In
Praxi ird aher nicht 1 leicht die geſetzlichen rben, olange
C5 ſich rein profane Legate handelt, ImMM Gewiſſen obligieren können,
ausgenommen den Fall, Sive antecessoOr fide hae—
redis nixus aliqua injunxit. at majorem Cautionem omisit; mmirum
aut fHdelitate aut Oner0OSaàa promissione unC (haeres
Obligatur.“ (Lehmk. 60 InOT II.

M.

VII (Legitimation per subsequens matrimonium
beim Pfarramte des Aufenthaltes.) Das biſchöfliche Trdi
nariat Linz ＋ die Statthalterei Linz das ſuchen geſtellt,

Erwirkung eines Miniſterial⸗Erlaſſes betreffend die Legitimation
unehelicher Kinder bei ernem andern als dem kompetenten
farramte. Es hatten ſich In den letzteren Jahren die Fälle
gemehrt, daß die Kindeseltern zur Legitimation der vorehelich erzeugten
Kinder U dem Pfarramte — 2 Aufenthaltes kamen und Aun!

die Eintragung nachſuchten. Da aber bei der eutigen Freizügigkeit
gar häufig das Pfarramt des Aufenthaltes nicht das zuſtändige arr
amt ſt, n deſſen Taufmatrik der Geburtsfall matrikuliert iſt, und
in dieſem das Begehren Um Legitimation bisher nicht erfüllt
werden konnte, ſo traf V ſich daß olche eleute un der Abweiſung
Hre Begehrens einen Mangel an Entgegenkommen vonſeite des
arrers ſahen und n die geſetzlichen Vorſchriften nicht glauben
wollten Andererſeits waren die (Tn häufig nicht imſtande, die mit
Opfern Zeit und Geld verbundene Reiſe zur politiſchen zehörde
oder kompetenten Pfarramte 3u machen (4 erſonen, Kindes
eltern und Zeugen). —  —6 olge war, daß un einzelnen Fällen die

mation verſchoben wurde oder ganz unterblieb.Legiti
iek Statthalterei Linz hat nun mit ote vom Jänner 1905,

6.127/IV, An das biſchöfliche Ordinariat Linz folgendes mitgeteilt:
„Das Minif terium des Innern hat mit dem Erlaſſe vom

ezember 1904, eröffnet, daß n jenen ällen, n welchen
nach den geltenden Matrikenvorſchriften und im Sinne des Erlaſſes
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68  2  2 genannten Miniſteriums November 1884, 356
(E C Matrikenführung 82) bei Anmerkung der Legitimation
unehelicher Kinder Der subsequens matrimonium die Vq  X  ntervention der
politiſchen Landesſtelle einzutreten hat S keine unerläßliche
Bedingung bildet daß die ＋I Geſetze vorgeſehenen
Erklärungen der Kindeseltern In en Fällen vor
e unen politiſchen Bezirksbehörde abgegeben werden
müſſen

Da C M Fällen ſolcher Art auf die begründete CTL⸗
zEugung der Landesſtelle von der bjektiven ahrhei
deſſen ankommt daß die Kindeseltern deren Identität Qußer
Zweifel geſtellt ſein mu die IM Geſetze vorgeſchriebenen Er
klärungen In der Abſicht bgegeben haben die bezügliche
Eintragung IN da Geburtsbuch des Kindes 3Uu
wirken ſo wird eskeinem prinzipiellen Anſtande Unter
lieg En daß die Landesſtelle nach reiflicher Erwägung des einzehnen
Falles auf Grund der Erklärungen der Kindeseltern vonr IM
anderen Pfarramte als jenem, beiwelchem die Geburts⸗
matrik des 3 U legitimierenden Kindes geführt wird,
die Eintragung der Erklärung Ve  — Kindesvaters, ſowie die Anmerkung
der erfolgten Ehefchließung der Kindeseltern IN der Geburtsmatrik
des Kindes anordnet

Linz ch ſtl, OrdinariatsSekretär.

(Absolutio sacramentalis repetenda?) bope
rator anulfus Eln euling noch II der Verwaltung des heiligen
Bußgerichtes wird 3u Sterbenden gerufen rückſicht auf ihre
Schwäche und ihren großen Leidenszuſtand ſieht ſich Ranulfus genötigt
nach einigen Fragen und Erweckung von Reu und Leid und Vorſatz
der todkranken Amelina ogleich die ſakramentale Losſprechung 3u
erteilen Kaum hatte EL die Abſolutionsworte beendigt da eichtet
Amelina noch ſchwere Sünde die ihr beben eingefallen iſt
Kooperator Ranulfus zweifelt nun ob zur Nachlaſſung der nach
träglich gebeichteten Sünde Amelina Eern zweitesma abſolviert
werden müſ

Fra Mu ß IM vorwurfigen Falle Ranulfus
die ſakramentale Abſolution wiederholen oder iſt
dieſes nicht erforderlich?

II Muß dann Amelina den Reueakt ëerneuern
die Abſolution erlangen 3 U können?

Löſung: Befindet ſich AmelinaIM Glauben On
fide), die ſoeben geſprochene ſakramentale Abſolution dehne ihre Kraft
auch auf die nachträglich gebeichtete ſchwere unde Qus, 0 iſt, wenn
die Abſolution nicht wiederho wird, weder Eeine Beunruhigung noch
Eerne Gefahr für das Seelenheil Amelinas 3u efürchten. Nach


